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PRÄSENZ ONLINE

SEMINAR

TERMIN 
17.07.2026
09.00 Uhr bis 10.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
115 €*	� je Verbandsmitglied 

und je Mitarbeiter
215 €*	je Nichtmitglied
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 3 Tage vor Seminar- 
beginn möglich.

REFERENT
Patrick Lerbs 
Dipl.-Finw. (FH), 
Steuerberater

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per 
Mail:	webinar@dstv-bw.de oder per	
Fax:	 0711 619 48 444 anmelden

NEUE REGELUNGEN, PRAXISAUSWIRKUNGEN  
UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN  

Aktuelle Änderungen im Lohn bei E-Autos nach dem BMF-Schreiben  
vom 11.11.2025.

THEMEN

• Einführung und Zielsetzung 
- Bedeutung der E-Mobilität im lohnsteuerlichen Kontext 
- Anlass und Ziel des BMF-Schreibens vom 11.11.2025 
- Überblick über die wesentlichen Änderungen

• Rechtslage vor dem BMF-Schreiben 
- Steuerliche Behandlung von E-Dienstwagen 
- Pauschale Erstattungen von Lade- und Stromkosten 
- Vereinfachungsregelungen der Finanzverwaltung

• Inhalt und Kernaussagen des BMF-Schreibens vom 11.11.2025 
- Wegfall pauschaler Erstattungsmöglichkeiten 
- Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn 
- Anforderungen an steuerfreie Vorteile 
- Übergangs- und Anwendungsregelungen

• Auswirkungen auf die Lohnabrechnung 
- Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen 
- Risiken bei Fortführung bisheriger Pauschalen 
- Relevanz für Lohnsteuer-Außenprüfungen 
- Haftungsrisiken für Arbeitgeber

• Nachweis- und Dokumentationspflichten 
- Erforderliche Einzelnachweise bei Ladeerstattungen 
- Anforderungen an Stromabrechnungen und kWh-Erfassung 
- Zuordnung der Kosten zum betrieblichen Fahrzeug 
- Praktische Umsetzung im Unternehmen

• Praxisbeispiele
• Gestaltungsmöglichkeiten nach neuer Rechtslage 

- Steuerfreie Alternativen zur Pauschalerstattung 
- Überlassung von Ladeinfrastruktur 
- Anpassung von Dienstwagen- und Zusatzvereinbarungen 
- Bruttolohnanpassungen als Ersatzlösung

• Handlungsempfehlungen für die Praxis

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!

PAUSCHALE  
LADEZUSCHÜSSE PASSÉ

In Kooperation  
mit dem LSWB


